
Inhalt

Rechtsverordnungen
Rechtsverordnung zur Festlegung der bezirksbezogenen Zuweisungsfaktoren und der bezirks-

bezogenen Flächenfaktoren für die Grundzuweisung für Kirchenbezirke nach dem
Finanzausgleichsgesetz (Kirchenbezirkliche Faktoren FAG-Rechtsverordnung - FAGKiBez-
FaktRVO).................................................................................................................. 302

Rechtsverordnung zur Festlegung der Zuständigsbereiche zur Berechnung der Betriebszuweisung für
Diakonische Werke in Kirchenbezirken nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAGZuständig-
keitsRVO - FAGZuRVO)............................................................................................. 303

Bekanntmachungen
Satzungsänderung DW Baden.................................................................................................... 306
Pauschalbetrag 2019 gemäß § 8 Abs. 1 RVO Kirchenmusik.......................................................... 306
Umbenennung......................................................................................................................... 306

Stellenausschreibungen

Personalnachrichten

301

Nr. 13 14. November 2018



Rechtsverordnungen

Rechtsverordnung
zur Festlegung der bezirksbezogenen

Zuweisungsfaktoren und der
bezirksbezogenen Flächenfaktoren für

die Grundzuweisung für
Kirchenbezirke nach dem

Finanzausgleichsgesetz
(Kirchenbezirkliche Faktoren

FAG-Rechtsverordnung -
FAGKiBezFaktRVO)

Vom 20. September 2018
Der Landeskirchenrat erlässt nach § 17 Abs. 2 Satz 2
und § 18 Abs. 3 Satz 2 des Finanzausgleichsgesetzes
vom 21. April 2018 (GVBl. S. 223), geändert am
21. April 2018 (GVBl. S. 232), folgende Rechtsver-
ordnung:

§ 1
Festlegung bezirksbezogener Zuweisungsfaktor

Für die Berechnung der kirchenbezirklichen Grund-
zuweisung nach Gemeindegliedern nach § 17 FAG
wird der bezirksbezogene Zuweisungsfaktor für die
Kirchenbezirke wie folgt festgelegt:

Rechtsträ-
gernummer
FAG 2019

Kirchenbezirk bezirks-
bezogener

Zuweisungs-
faktor

01301810 Evang. Kirche in
Mannheim (Stadt-
kirchenbezirk)

5,053406%

01101201 Evang. Kirche in
Karlsruhe (Stadt-
kirchenbezirk)

5,077759%

01350810 Evang. Kirche in
Heidelberg (Stadt-
kirchenbezirk)

3,590663%

01452520 Evang. Kirche in
Pforzheim (Stadt-
kirchenbezirk)

3,377703%

01400724 Evang. Kirche in
Freiburg (Stadt-
kirchenbezirk)

3,974571%

01491500 Ladenburg-
Weinheim

3,608410%

01552900 Wertheim 2,971213%
01550100 Adelsheim -

Boxberg
3,338151%

01551900 Mosbach 3,391693%
01572200 Neckargemünd-

Eberbach
3,232577%

01572300 Südliche Kurpfalz 4,603737%
01572700 Kraichgau 4,377391%
01520500 Karlsruhe-Land 4,789408%
01520400 Bretten-Bruchsal 4,481496%
01522400 Pforzheim-Land 2,923197%
01170200 Baden-Baden und

Rastatt
4,060282%

01541300 Ortenau 7,664633%
01530600 Emmendingen 4,215727%
01532000 Breisgau-

Hochschwarzwald
5,048570%

01593000 Villingen 3,891926%
01501700 Markgräflerland 5,958618%
01500900 Hochrhein 3,375803%
01591400 Konstanz 3,886744%
01592800 Überlingen-

Stockach
3,106321%

99,999999%

§ 2
Festlegung bezirksbezogener Flächenfaktor

Für die Berechnung der kirchenbezirklichen Grund-
zuweisung nach Fläche nach § 18 FAG wird der
bezirksbezogene Flächenfaktor für die Kirchen-
bezirke wie folgt festgelegt:

Rechtsträ-
gernummer
FAG 2019

Kirchenbezirk bezirks-
bezogener

Flächenfaktor

01301810 Evang. Kirche in
Mannheim (Stadt-
kirchenbezirk)

1,234568%

01101201 Evang. Kirche in
Karlsruhe (Stadt-
kirchenbezirk)

1,234568%

01350810 Evang. Kirche in
Heidelberg (Stadt-
kirchenbezirk)

1,234568%

01452520 Evang. Kirche in
Pforzheim (Stadt-
kirchenbezirk)

1,234568%

01400724 Evang. Kirche in
Freiburg (Stadt-
kirchenbezirk)

1,234568%

01491500 Ladenburg-
Weinheim

1,234568%

01552900 Wertheim 4,320988%
01550100 Adelsheim -

Boxberg
5,555556%

01551900 Mosbach 3,703704%
01572200 Neckargemünd-

Eberbach
2,469136%

01572300 Südliche Kurpfalz 2,469136%
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01572700 Kraichgau 3,086420%
01520500 Karlsruhe-Land 3,086420%
01520400 Bretten-Bruchsal 4,320988%
01522400 Pforzheim-Land 1,851852%
01170200 Baden-Baden und

Rastatt
4,938272%

01541300 Ortenau 12,962963%
01530600 Emmendingen 4,938272%
01532000 Breisgau-

Hochschwarzwald
8,641975%

01593000 Villingen 6,790123%
01501700 Markgräflerland 4,938272%
01500900 Hochrhein 7,407407%
01591400 Konstanz 3,703704%
01592800 Überlingen-

Stockach
7,407407%

100,000003%

§ 3
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Dezember 2018 in
Kraft.

__________________________________

K a r l s r u h e ,  den 20. September 2018
Der Landeskirchenrat
P r o f .  D r .  J o c h e n

C o r n e l i u s - B u n d s c h u h
Landesbischof

Rechtsverordnung
zur Festlegung der Zuständigsbereiche
zur Berechnung der Betriebszuweisung

für Diakonische Werke in
Kirchenbezirken nach dem

Finanzausgleichsgesetz
(FAGZuständigkeitsRVO -

FAGZuRVO)
Vom 20. September 2018

Der Landeskirchenrat erlässt nach § 20 Abs. 2 Satz 2
des Finanzausgleichsgesetzes vom 21. April 2018
(GVBl. S. 223), geändert am 21. April 2018 (GVBl.
S. 232) folgende Rechtsverordnung:

§ 1
Zuständigkeitsbereiche

(1) Für die Berechnung der Betriebszuweisung für
Diakonische Werke in Kirchenbezirken ist für die
Zuständigkeitsbereiche der Diakonischen Werke der
Kirchenbezirke grundsätzlich auf die kirchenbezirk-
lichen Grenzen abzustellen. Soweit Kirchenbezirke
ihre diakonischen Aufgaben auf einen Diakonie-
verband übertragen habe, gilt für diesen ebenfalls die
kirchenbezirkliche Grenze.
(2) Abweichend von den kirchenbezirklichen Grenzen
gelten für die Berechnung der Betriebszuweisung für
Diakonische Werke und Diakonieverbände folgende
Zuordnungen:
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Gemeinde / Stadt
(Landkreis)

Zugehörig zu:
Kirchengemeinde
(Kirchenbezirk)

Zugeordnet dem
Diakonischen Werk

Stadtteil Steinfurt der
Stadt Külsheim

Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen
(Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Main-Tauber-Kreis“

Gemeinde Algasterhausen Kirchengemeinden Aglasterhausen,
Daudenzell, Breitenbronn und Michelbach
(Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Neckar-Odenwald-Kreis“

Gemeinde Neunkirchen Kirchengemeinden Neunkirchen und
Neckarkatzenbach
(Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Neckar-Odenwald-Kreis“

Ortsteil Oberschwarzach
der Gemeinde
Schwarzach

Kirchengemeinde Neunkirchen
(Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Neckar-Odenwald-Kreis“

Gemeinde Schwarzach
ohne Ortsteil
Oberschwarzach

Kirchengemeinde Unterschwarzach
(Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Neckar-Odenwald-Kreis“

Stadtteil Neureut der Stadt
Karlsruhe

Kirchengemeinden Neureut-Nord,
Neureut-Süd und Neureut-Kirchfeld
(Kirchenbezirk Karlsruhe-Land)

Diakonisches Werk der Evange-
lischen Kirche in Karlsruhe (Stadt-
kirchenbezirk)

Gemeinde Marxzell Kirchengemeinde Langenalb
(Kirchenbezirk Pforzheim-Land)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Landkreis Karlsruhe“

Ortsteil Nußbaum der
Gemeinde Neulingen
(Enzkreis)

Kirchengemeinde Nußbaum-Sprantal
(Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Landkreis Karlsruhe“

Gemeinde Tiefenbronn Evangelische Kirche in Pforzheim (Stadt-
kirchenbezirk)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Enzkreis“

Gemeinde Neuhausen Evangelische Kirche in Pforzheim (Stadt-
kirchenbezirk)

Diakonieverband
„Diakonisches Werk der Evange-
lischen Kirchenbezirke im Enzkreis“

Stadt Lichtenau Kirchengemeinden Lichtenau und
Scherzheim
(Kirchenbezirk Ortenau)

Diakonisches Werk des Evange-
lischen Kirchenbezirks Baden-Baden
und Rastatt

Gemeinde Ringsheim Kirchengemeinde Herbolzheim
(Kirchenbezirk Emmendingen)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk im Kirchenbezirk Ortenau“

Gemeinde Eichstätten Kirchengemeinde Eichstetten
(Kirchenbezirk Emmendingen)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Gemeinde Glottertal Kirchengemeinde Denzlingen
(Kirchenbezirk Emmendingen)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Gemeinde Heuweiler Kirchengemeinde Denzlingen
(Kirchenbezirk Emmendingen)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Gemeinde Horben Evangelische Kirche in Freiburg
(Stadtkirchenbezirk)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Gemeinde Merzhausen Johannesgemeinde der Evangelischen
Kirche in Freiburg (Stadtkirchenbezirk)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Gemeinde Au Evangelische Kirche in Freiburg
(Stadtkirchenbezirk)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Gemeinde Wittnau Evangelische Kirche in Freiburg
(Stadtkirchenbezirk)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“
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Gemeinde Sölden Evangelische Kirche in Freiburg
(Stadtkirchenbezirk)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Stadtteil Steinenstadt der
Stadt Neuenburg am
Rhein

Kirchengemeinde Schliengen
(Kirchenbezirk Breisgau-
Hochschwarzwald)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk Breisgau-Hochschwarzwald“

Gemeinde Schliengen Kirchengemeinde Schliengen,
Kirchengemeinden Obereggenen und
Niedereggenen
(Kirchenbezirk Breisgau-
Hochschwarzwald)

Diakonieverband „Diakonisches
Werk der Evangelischen Kirchen-
bezirke im Landkreis Lörrach“

§ 2
Inkrafttreten

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Dezember 2018 in
Kraft.

__________________________________

K a r l s r u h e ,  den 20. September 2018
Der Landeskirchenrat
P r o f .  D r .  J o c h e n

C o r n e l i u s - B u n d s c h u h
Landesbischof
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Bekanntmachungen

Satzungsänderung DW Baden
Die Diakonische Konferenz des Diakonischen Werks
der Evangelischen Landeskirche in Baden e.V. hat am
24.11.2017 die nachstehenden Änderungen der
Satzung des Diakonischen Werkes Baden be-
schlossen:
1. In § 5 Absatz 4 Buchstabe a) Satz 1 werden nach

den Worten „vom 11.04.2014“ die Worte „in der
jeweils geltenden Fassung“ ergänzt.

2. In § 14 Absatz 3 wird die Bezeichnung „§ 39
Absatz 2“ geändert in „§ 38 Absatz 1“.

Die Satzungsänderung ist mit Eintragung in das
Vereinsregister am 09.08.2018 wirksam.

Pauschalbetrag 2019 gemäß
§ 8 Abs. 1 RVO Kirchenmusik

OKR 05.10.2018
AZ: 34/00
Der Pauschalbetrag 2019 gemäß § 8 Abs. 1 RVO
Kirchenmusik beträgt 13.500 EUR.

Umbenennung
OKR 01.10.2018
AZ: 11/11
Die Evangelische Johannesgemeinde Emmendingen
und die Evangelische Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde
Emmendingen wurden auf Beschluss des gemein-
samen Ältestenkreises vom 12. Juni 2018 im Einver-
nehmen mit Kirchengemeinderat der Evangelischen
Kirchengemeinde Emmendingen und im Einver-
nehmen mit dem Bezirkskirchenrat Emmendingen
gemäß Artikel 16 Abs. 3 Nr. 3 Grundordnung in
Verbindung mit § 2 Abs. 8 RL-Namensgebung in

„Kreuzkirchengemeinde“
umbenannt.

Stellenausschreibungen

Hinweise zu Bewerbungen

Die Mietwerte der Pfarrhäuser/Pfarrwoh-
nungen für die ausgeschriebenen Pfarrstellen
können beim Evangelischen Oberkirchenrat
in Karlsruhe unter Telefon 0721 9175 766
erfragt werden.
Den Bewerbungen auf die nachfolgenden
Ausschreibungen ist ein tabellarischer
Lebenslauf und ein Kurzbericht zur bisherigen
Tätigkeit und zu Schwerpunkten der Arbeit
und Fortbildung beizufügen. Diese Unter-
lagen sind zur Weitergabe an die ausge-
schriebenen Gemeinden bestimmt.
Bewerbungen auf Ausschreibungen, die nicht
hier im Gesetzes- und Verordnungsblatt
erschienen sind (bezirkliche Pfarrstelle,
Auslandsgemeinden etc.), sind in Kopie über
den Dienstweg dem Evangelischen
Oberkirchenrat zuzuleiten.

I. Gemeindepfarrstellen
Erstmalige Ausschreibungen
Eggenstein
(Kirchenbezirk Karlsruhe-Land)
Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Eggenstein kann
ab 1. September 2019 mit einem vollen Dienstver-
hältnis wieder besetzt werden. Mit der Pfarrstelle ist
ein Regeldeputat von sechs Wochenstunden Religi-
onsunterricht verbunden.
Der Kirchengemeinde ist eine Gemeindediakonen-
Stelle in Vollzeit zugeordnet, die gemeinsame Arbeit
geschieht in einer Dienstgruppe.
Die Kommune Eggenstein-Leopoldshafen (www.egg
-leo.de) zählt rund 16.000 Einwohner, von denen
ca. 9.000 im Ortsteil Eggenstein wohnen. Die attrak-
tive selbständige Gemeinde liegt vor den Toren der
Stadt Karlsruhe und hat eine sehr gute Infrastruktur
(Grundschulen und Gemeinschaftsschule, Ärzte, Ver-
eine und Initiativen, vielfältige Einkaufsmöglich-
keiten). Die landschaftlich reizvolle Umgebung der
Rheinauen, der hohe Freizeitwert durch den Hardt-
wald und die Baggerseen tragen neben der schnellen
S-Bahn-Anbindung zu einer hohen Lebensqualität
bei.
Die Kirchengemeinde ist gut vernetzt mit der politi-
schen Gemeinde und den Vereinen.
Mit der katholischen Kirchengemeinde besteht auf
Basis der Charta Oecumenica in der Region eine gute
ökumenische Zusammenarbeit.
Die Kirchengemeinde Eggenstein hat ca. 3700
Gemeindeglieder. In der Kirchengemeinde werden
neben dem sonntäglichen Gottesdienst viele weitere
Gottesdienste gefeiert, u.a. der monatliche KigoPlus,
der WakeUp-Gottesdienst, „Gottesdienste für
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Zweifler, Suchende und andere gute Christen“, das
Morgenlob im AWO-Seniorenzentrum sowie weitere
Gottesdienste für Zielgruppen, meist von Teams vor-
bereitet. Neben der Arbeit in Gruppen und Kreisen
(siehe unter www.ekiegg.de) arbeiten wir sehr eng mit
dem Kantor für Popularmusik zusammen, der in der
Gemeinde einen Teilauftrag hat. Zudem ist in
den letzten Jahren eine gute Kooperation mit der
Nachbargemeinde Leopoldshafen entstanden. In der
Region Südliche Hardt liegt uns die Zusammenarbeit
am Herzen, bei der wir mit den Nachbargemeinden in
der Regio regelmäßig Veranstaltungen durchführen.
Zusammen mit der Nachbargemeinde Leopoldshafen
besteht die Trägerschaft für die Diakoniestation
Eggenstein-Leopoldshafen e.V. Der „Förderkreis für
Diakonie und Gemeinde“ unterstützt die diakonische
und gemeindliche Arbeit finanziell.
Die vier Kindertagesstätten im Ortsteil Eggenstein
befinden sich in kommunaler Trägerschaft.
Die Gebäude der Kirchengemeinde bilden in der alten
Ortsmitte am Kirchplatz eine organische Einheit: Die
Evangelische Kirche (St. Vitus und Modestus) in
Eggenstein ist die älteste auf der Hardt. Sie hat rund
400 Sitzplätze und einen denkmalgeschützten
gotischen Chor. 2004 wurde das Innere der Kirche
grundlegend saniert.
Das energetisch sanierte Pfarrhaus aus dem Jahr 1894
hat eine Wohnfläche von ca. 200 m² mit Wintergarten
und überdachter Veranda. Im Erdgeschoss befinden
sich Dienstzimmer sowie Pfarrbüro und Büro der
Gemeindediakonin.
Das 1968 erbaute Gemeindehaus wurde 2013 ener-
getisch saniert und renoviert. Es grenzt an die Kirche
an und bietet mit seinen hellen freundlichen Räumen
nicht nur Raum für das wöchentliche Kirchkaffee,
sondern ermöglicht auch dank modernster Multi-
media-Technik die Übertragung von Gottesdiensten
und eine vielseitige Nutzung durch Gruppen und
Kreise.
Die Evangelische Kirchengemeinde Eggenstein ist
eine offene, weltverbundene und herzliche Gemeinde,
die aus der Kraft des christlichen Glaubens lebt
und sich gerne anderen zuwendet. In diesem Sinne
wünschen wir uns eine Pfarrerin bzw. einen Pfarrer -
gerne auch in Stellenteilung -, die bzw. der
- die Vielfalt in der Gemeinde begrüßt und mit den

verschiedenen Gruppen und Kreisen am weiteren
Aufbau der Gemeinde mitwirkt;

- die Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche
im Blick hat;

- gerne mit dem Team der Haupt- und Nebenamt-
lichen zusammenarbeitet und die Arbeit gaben-
orientiert weiterentwickelt;

- im eigenen Tun und Lassen Prioritäten setzen kann
und diese mit dem Team und dem Ältestenkreis
berät und abstimmt;

- kollegial die Zusammenarbeit in der Region und
im Kirchenbezirk fortführt.

Auf den gemeinsamen Weg mit Ihnen freuen sich der
Kirchengemeinderat mit seinen derzeit 12 gewählten
Mitgliedern, sowie das Team der haupt- und neben-
amtlich Beschäftigten: die Gemeindediakonin, die
halbtags beschäftigte Sekretärin, ein für das Rech-
nungswesen nebenamtlich zuständiger kaufmän-
nischer Angestellter, ein Hausmeister, eine Kirchen-
dienerin, die Leiter der Chöre sowie viele ehrenamt-
lich engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Übernahme eines Bezirksauftrages wird seitens
des Kirchenbezirks erwartet.
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Dieter Wickert, Vorsitzender
des Kirchengemeinderats,
E-Mail: wickert@ekiegg.de sowie
Gemeindediakonin Jennifer Ellinger
Telefon 0721 9704016,
E-Mail: ellinger@ekiegg.de und
Dekan Dr. Martin Reppenhagen,
Telefon 07243 7257933,
E-Mail: martin.reppenhagen@kbz.ekiba.de.
Emmendingen, Paulusgemeinde
(Kirchenbezirk Emmendingen)
Die Pfarrstelle der Paulusgemeinde in Emmendingen
kann zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit einem
vollen Dienstverhältnis wieder besetzt werden, nach-
dem die bisherige Stelleninhaberin verstorben ist. Mit
der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat von sechs
Wochenstunden Religionsunterricht verbunden. Der
Dienstsitz ist Emmendingen.
Die große Kreisstadt Emmendingen liegt etwa 15 km
nördlich von Freiburg. Die Infrastruktur und die
Anbindung an den ÖPNV (Rheintalbahn) sind gut.
Alle Schulformen befinden sich in der Stadt.
Die Paulusgemeinde liegt im Stadtteil Bürkle-Bleiche,
ein ehemaliges Neubaugebiet aus den siebziger
Jahren, das zur Zeit erneut wächst. Hier leben viele
Familien mit Kindern, die Anzahl der Taufen ist
erfreulich hoch.
Zwei Kilometer vom Pauluszentrum entfernt steht ein
modernes, geräumiges und ruhig gelegenes Pfarrhaus
mit sechs Zimmern, einem Arbeitszimmer und
schönem Garten als Dienstwohnung zur Verfügung.
Es wird voraussichtlich ab Juli 2019 bezugsfertig sein.
Das Pfarramt selbst befindet sich im Bereich des
Gemeindezentrums, welches in den siebziger Jahren
erbaut wurde und noch baulich ertüchtigt werden soll.
Unmittelbar neben dem Gemeindezentrum befindet
sich der dreigruppige evangelische Kindergarten.
Die Kirchengemeinde Emmendingen setzt sich
aus drei Pfarrgemeinden mit je einer Pfarrstelle
zusammen. Kürzlich wurde eine zusätzliche noch
unbesetzte Diakonenstelle eingerichtet. Von den ins-
gesamt ca. 8.300 Gemeindegliedern der Kirchen-
gemeinde Emmendingen gehören etwa 2.600 zur
Paulusgemeinde.
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In der Paulusgemeinde arbeiten eine Pfarramts-
sekretärin mit 16,75 Wochenstunden sowie ein Haus-
meister. Die jeweilige Person im Vorsitzendenamt der
Kirchengemeinde wird durch das Verwaltungs- und
Serviceamt, das mit der Geschäftsführung beauftragt
ist, unterstützt.
Nach der langen Krankheit der bisherigen Stellen-
inhaberin braucht die Paulusgemeinde einen Neustart.
Damit sind vor allem Chancen verbunden. Die
Gemeindeglieder sind für Initiativen dankbar.
Für diesen Neustart stellen wir uns folgende Schwer-
punkte vor:
- Entwicklung einer Arbeit mit Kindern und Fami-

lien, auch in Kooperation mit dem evangelischen
Kindergarten, der nahegelegenen Schule sowie
dem städtischen Familienzentrum,

- Neuausrichtung des gottesdienstlichen Lebens mit
Familiengottesdiensten, Gottesdiensten mit neuer
geistlicher Musik, Wochenandachten.

Der Ältestenkreis ist offen für weitere Ideen. Wichtig
ist uns, dass Sie mit den angesprochenen Zielgruppen
neue Formate im Sinne eines beteiligungsorientierten
Gemeindeaufbaus entwickeln. Uns ist bewusst, dass
dies ein längerer Prozess ist, der Geduld braucht. Der
Ältestenkreis ist bereit, diese Entwicklung mit Ihnen
gemeinsam zu gestalten. Im Konzert der drei Emmen-
dinger Pfarrgemeinden soll die Paulusgemeinde das
eigene Profil weiter entwickeln und stärken, um in der
Stadt Emmendingen im Zusammenwirken mit den
anderen Pfarrgemeinden eine breitere Wirkung zu ent-
falten.
Dafür suchen wir eine aufgeschlossene, kontakt-
freudige und teamfähige Persönlichkeit, gerne auch
ein Pfarrehepaar, mit der Bereitschaft, gemeinsam mit
dem Ältestenkreis konzeptionell zu arbeiten, neue
Impulse zu setzen, aber auch Formate, die sich über-
lebt haben abzuschaffen.
Sie sind aufgeschlossen für die gute ökumenische
Zusammenarbeit mit der katholischen Gemeinde und
repräsentieren die Kirche im Stadtteil. Sie können
integrieren, begleiten und fördern ehrenamtlich Mit-
arbeitende, sind den Menschen zugewandt und können
auch einmal freundlich Nein! sagen.
Zur Zeit gibt es in der Pfarrgemeinde einen Kirchen-
chor, einen ökumenischen Seniorenkreis, zwei
Frauenkreise und einen Besuchsdienstkreis.
Im benachbarten Pflegeheim der Caritas finden
14-tägig Gottesdienste statt.
Ein eigenständiger Schwerpunkt ist „Mensch Paulus“,
eine diakonische Arbeit mit Café, Beratung und
Mittagstisch in Kooperation mit dem Diakonischen
Werk Emmendingen und einer eigenen nebenamt-
lichen Mitarbeiterin. Dieses Angebot steht allen
Gemeindegliedern offen. Auch hier sind eine gute
Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung dieses
Begegnungsangebotes gewünscht.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Anke Blattmann, Vorsitzende des Ältestenkreises,
Telefon 07641 573889,
Pfarrer Ulrich Henze, Vakanzverwalter,
Telefon 0174 3442656,
E-Mail: ulrich.henze@ekiba.de und
Dekan Rüdiger Schulze,
Telefon 07641 918540,
E-Mail: ruediger.schulze@kbz.ekiba.de.
Liedolsheim
(Kirchenbezirk Karlsruhe-Land)
Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Liedolsheim
kann ab 1. Februar 2019 mit einem vollen Dienstver-
hältnis wieder besetzt werden, nachdem der bisherige
Amtsinhaber nach 19 Jahren die Pfarrstelle gewech-
selt hat. Mit der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat von
sechs Wochenstunden Religionsunterricht verbunden.
Mit ca. 4.000 Einwohnern ist Liedolsheim der größere
der beiden Teilorte der Gemeinde Dettenheim
(6.500 Einwohner) und liegt am nördlichen Rand des
Kirchenbezirks im Gebiet der nördlichen Hardt. Der
Rhein selbst, die Rheinauen, wie auch der Hardtwald
prägen die Landschaft. Der Liedolsheimer Baggersee
lädt zum Baden und Segeln, die flache Landschaft lädt
zu Radtouren ein. Eine Grundschule ist am Ort, einige
weiterführende Schulen sind in erreichbarer Nähe.
Die 1737 erbaute Kirche bietet Platz für ca. 500
Menschen, sie ist mit bandtauglicher Beschallungs-
technik, sowie Beamern und Leinwänden ausgestattet.
Direkt daneben befinden sich das Gemeindehaus
(erbaut 1972, erweitert 1995, teilsaniert 2012) mit
Pfarrgarten, sowie das Pfarrhaus (erbaut 1755).
Im Pfarrhaus befinden sich im Erdgeschoss die Amts-
räume (Sekretariat, Amtszimmer, Archiv), im 1. OG
und im DG die Pfarrwohnung (Wohnfläche
ca. 150 m²) mit sechs Zimmern, zwei Bädern, Gäste-
WC; im DG befindet sich auch ein geräumiges Gäste-
zimmer, das bei Bedarf der Pfarrfamilie zur
Verfügung steht. Das Pfarrhaus wurde 2014 ener-
getisch saniert. Während der Vakanzzeit wird ein
neues Bad eingebaut.
Die Kirchengemeinde hat 2.200 Gemeindeglieder. Sie
blickt auf eine lange Tradition zurück und es klingt
heute noch manches von dem nach, was der
Erweckungsprediger Aloys Henhöfer in der Region
bewegt hat.
Es gibt eine AB-Gemeinschaft (Evang. Verband für
Innere Mission AB) sowie eine Liebenzeller Gemein-
schaft. Der CVJM-Liedolsheim e.V. ist mit der
Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde
betraut und bietet auch Angebote für Erwachsene
und Senioren. Die Evang. Kirchengemeinden und
Gruppierungen in Dettenheim sind in der Evang.
Allianz miteinander verbunden.
Zur katholischen Kirchengemeinde Linkenheim-
Graben-Neudorf gibt es gute ökumenische Kontakte.
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Die Kirchengemeinde ist Trägerin von zwei Tages-
einrichtungen für Kinder mit aktuell insgesamt
5 Gruppen (ab April 2019: 7 Gruppen). Es finden
regelmäßig Gottesdienste mit den Kindergärten in der
Kirche statt.
Im Alten- und Pflegeheim Stiftung Geschwister Nees
in Hochstetten gestaltet die Pfarrerin / der Pfarrer ein-
mal im Monat eine Andacht. In Liedolsheim selbst
wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 ein Senioren-
heim eröffnet werden. Die häusliche Pflege wird von
der „Kirchlichen Sozialstation Nördliche Hardt e.V.“
geleistet, die Kirchengemeinde ist dort in der Mit-
gliederversammlung und im Vorstand vertreten.
Im Mittelpunkt des Gemeindelebens stehen die
Gottesdienste, die an Sonn- und Feiertagen und zu
anderen Gelegenheiten auf unterschiedlichste Weise
gefeiert werden. Es gibt den traditionellen Gottes-
dienst wie auch Gottesdienstformen, die von unter-
schiedlichen Teams vorbereitet und gestaltet werden.
Monatlich finden statt: der „Gottesdienst in anderer
Form“ mit Musikteam und Kindergottesdienst, der
„Komm Mit - Gottesdienst“, in dem Kinder und
Erwachsene gemeinsam feiern. Der „Mitmach-
Gottesdienst“ für kleine Kinder (sechsmal pro Jahr),
der LUNA-Abendgottesdienst (zwei- bis dreimal pro
Jahr), Gottesdienste mit den Kindergärten, ökume-
nische Schulgottesdienste; dazu kommen jährlich:
Kirche am See, Himmelfahrtsgottesdienste mit den
Gemeinden in der Region, ökumenischer Gottesdienst
am 1. Advent in der Festhalle (mit Mittagessen), wie
auch Gottesdienste anlässlich von Vereinsjubiläen.
Das musikalische Krippenspiel, vorbereitet von einem
Team des CVJM und ist fester Bestandteil des
Heiligen Abends.
In der musikalischen Gestaltung der Gottesdienste
sind Viele engagiert: zwei erfahrene Organisten, der
Posaunenchor mit rund 25 Musikerinnen / Musiker,
der Kirchenchor mit rund 30 Sängerinnen / Sänger, das
Musikteam, sowie Einzelne, die bei Bedarf die
Gemeindelieder mit der Gitarre begleiten; ein Kinder-
chor ist derzeit im Aufbau.
Kinder finden in den Jungscharen des CVJM alters-
entsprechende Angebote.
Der Konfirmandenunterricht wird von einem Team
gestaltet, in dem erfahrene Mitarbeitende, sowie frisch
Konfirmierte zusammenarbeiten. Nach der Konfir-
mation finden Jugendliche in der Jugendgruppe
Konfi-Plus oder in den Jugendgruppen des CVJM
Raum, um Gemeinde mit anderen zu erleben und
Glauben miteinander zu teilen.
Zwei wichtige Bereiche brauchen eine neue Ausrich-
tung und Stärkung: zum einen die Arbeit mit Jugend-
lichen nach der Konfirmation, sowie der Kindergot-
tesdienst.
Der Kirchengemeinderat ist davon überzeugt, dass es
für die Zukunft der Gemeinde wichtig ist, dass
Menschen in einer lebendigen Glaubensbeziehung
leben. Seit 2016 findet daher jährlich ein Alpha-

Glaubenskurs statt, die von einem Team zusammen
mit der Pfarrerin / dem Pfarrer gestaltet wird.
Für die ältere Generation gibt es monatlich den
Frauenkreis und den Seniorennachmittag. Bei den
Besuchen (Geburtstagsjubilare, Neuzugezogene) wird
die Pfarrerin / der Pfarrer von einem Team engagierter
Ehrenamtlicher unterstützt.
Die Gemeinde wird aktuell von einem 9-köpfigen
Kirchengemeinderat in Zusammenarbeit mit dem
Pfarrer geleitet. Den Ältesten ist es ein wichtiges
Anliegen, dass geistliche und organisatorische
Leitung eine Einheit bilden. Eine Andacht, Gebet,
Bibelteilen oder auch ein kreatives Bibelgespräch
gehören an den Beginn der Sitzungen. Eine jährliche
Klausurtagung fördert die Gemeinschaft und gibt die
Möglichkeit, intensiv im Rückblick und im Ausblick
über die Arbeit zu beraten.
Neben den nebenamtlichen Musikern, sowie den Mit-
arbeitenden in den Kindergärten sind eine Pfarramts-
sekretärin (23 Wochenstunden), sowie ein Kirchen-
diener bei der Kirchengemeinde angestellt.
Wir suchen eine Pfarrerin oder einen Pfarrer gerne
auch in Stellenteilung mit der:
- Kompetenz für die geistliche und organisatorische

Gemeindeleitung,
- Fähigkeit, mit anderen im Team zusammen-

zuwirken; wertschätzend und motivierend mit den
Mitarbeitenden umzugehen, sie seelsorglich und
fachlich zu begleiten, Gaben zu entdecken, Raum
zum Ausprobieren zu gewähren,

- Freude am Feiern und Gestalten von Gottes-
diensten - auch im Team mit Anderen - und dabei
auch neue und kreative Formen zu ermöglichen,

- Gabe, die biblische Botschaft lebensnah, verständ-
lich und authentisch in der Predigt zu vermitteln,

- Offenheit, um mit Menschen unterschiedlicher
Altersgruppen zu arbeiten und sie auf verschiedene
Weise anzusprechen,

- Bereitschaft, Glaubenskurse mitzugestalten.
Wir bieten
- eine gute und bewährte kirchengemeindliche

Infrastruktur,
- eine gute Verortung der Gemeinde am Ort und in

der Region,
- gemeinsam christliche Gemeinde im Geist Jesu

Christi zu leben,
- engagierte Mitarbeitende, die gern Verantwortung

übernehmen,
- die Bereitschaft Neues zu wagen.
Die Übernahme eines Bezirksauftrages wird seitens
des Kirchenbezirks erwartet.
Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter
www.kirche-liedolsheim.de und unter
www.cvjm-liedolsheim.de.
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Nähere Auskünfte erteilen gerne:
Dekan Dr. Martin Reppenhagen,
Telefon. 07243 7257933,
E-Mail: martin.reppenhagen@kbz.ekiba.de und
Margarete Kammerer,
Vorsitzende des Kirchengemeinderates,
Telefon 07247 5973.
Nöttingen
(Kirchenbezirk Pforzheim-Land)
Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Nöttingen kann
ab 1. Juli 2019 mit einem vollen Dienstverhältnis
wieder besetzt werden, nachdem der bisherige Pfarr-
stelleninhaber in den Ruhestand tritt. Mit der Pfarr-
stelle ist ein Regeldeputat von acht Wochenstunden
Religionsunterricht verbunden sowie die Übernahme
einzelner Dienste in der unmittelbaren Nachbarge-
meinde Wilferdingen (2 km) und im Keltener Teilort
Dietenhausen (3 km).
Die Kirchengemeinde Nöttingen umfasst die beiden
Ortsteile Nöttingen und Darmsbach mit 1.570
Gemeindeglieder und ist Teil der Gemeinde Rem-
chingen mit insgesamt fünf Ortsteilen, in denen 12.000
Menschen leben.
Nöttingen und Darmsbach liegen in der Mitte
zwischen Karlsruhe und Pforzheim in reizvoller Land-
schaft am Übergang vom Kraichgau zum Nord-
schwarzwald.
Nöttingen hat eine Grundschule. Die Hauptschule mit
Werkrealschule, die Realschule und das Gymnasium
befinden sich in den Ortsteilen Wilferdingen bzw.
Singen.
Die Kirche in Nöttingen wurde vor wenigen Jahren
innen und außen renoviert. Pfarrhaus (Wohnung
149 m² mit sieben Zimmern, Küche Bad, WC, Dusch-
bad; sowie ein Amtszimmer und das Pfarrbüro) und
Gemeindehaus befinden sich auf einem großen
Grundstück ca. 300 m von der Kirche entfernt. Zum
Pfarrhaus gehört eine Doppelgarage.
Das Pfarrhaus wird in der Vakanzzeit renoviert.
Das Gemeindehaus wurde großteils 2017 renoviert.
Außerdem findet das umfangreiche Gemeindeleben
auch im „Häusle“ (neben dem Gemeindehaus) und im
„Kirchenhaus“ (neben der Kirche) Raum. Das groß-
zügige Außengelände mit Spielplatz und Kunstrasen-
platz bietet viele Entfaltungsmöglichkeiten.
Die Gemeinde wird von einem engagierten Kirchen-
gemeinderat geleitet, dessen Mitglieder in großer
Offenheit und zielorientiert zusammenarbeiten.
Im Pfarramtsbüro arbeiten zwei erfahrene Sekre-
tärinnen, eine mit 12 Wochenstunden und eine mit drei
Wochenstunden. Die Kirchengemeinde ist dem
Verwaltungs- und Serviceamt Mittelbaden in Bretten
angeschlossen.
Die Kirchengemeinde ist Betriebsträger von drei
Kindergärten (davon gehört eines der Gebäude der
Kirchengemeinde) mit insgesamt sechs Gruppen. Die

Verwaltung dieser Einrichtungen findet in Zusam-
menarbeit mit dem VSA Mittelbaden statt.
Zusammen mit den Kirchengemeinden Singen und
Wilferdingen ist die Kirchengemeinde Nöttingen
Träger der Diakoniestation Remchingen und wirkt
dort in Vorstand und Kuratorium bzw. in der Mitglie-
derversammlung mit.
Im Ortsteil Wilferdingen befindet sich das Altenpfle-
geheim Remchingen. Die Stelleninhaberin bzw. der
Stelleninhaber teilt sich mit anderen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern den Dienst der dortigen Wochen-
andachten (ca. viermal pro Jahr).
In der Kirchengemeinde gibt es zahlreiche Gruppen
und Kreise. Viele motivierte ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter helfen mit, diese Arbeit zu
tun: Jungscharen, Jugendkreise, MännerStammtisch,
Morgentreff für Frauen, Krabbelgruppe, Gebetstreff,
Bibelstunde Darmsbach (im Winterhalbjahr),
Besuchsdienstkreis (zusammen mit der Pfarrerin /
dem Pfarrer), Posaunenchor, Musik-Lobpreis-Team
und mehrere Hauskreise. Ergänzend dazu übernehmen
Teams Verantwortung z.B. für Glaubenskurse „Stufen
des Lebens“, für LadiesNight und MännerVesper, für
die Café-Arbeit, Begrüßungsdienst, Technik und
Homepage.
Mit der Ausführung der Jugendarbeit ist der CVJM
Nöttingen beauftragt, der eng mit der Kirchen-
gemeinde zusammenarbeitet.
Gottesdienst ist sonntäglich um 10 Uhr; der Kinder-
gottesdienst findet parallel dazu im Gemeindehaus
statt (außer in den Schulferien) und wird von einem
engagierten Mitarbeitenden-Team gestaltet.
Die Pfarrstelleninhaberinnen bzw. Pfarrstelleninhaber
der Kirchengemeinden Nöttingen, Singen und Wilfer-
dingen sowie der Wilferdinger Gemeindediakon
treffen sich regelmäßig im „Remchinger Konvent“.
Prägend für die Kirchengemeinde ist der Leitsatz
geworden: „Wir wollen Menschen zum lebendigen
Glauben an Jesus Christus führen und sie dabei
begleiten.“
Dem Kirchengemeinderat ist es wichtig, dass
- es der künftigen Pfarrerin / dem künftigen Pfarrer

ein besonderes Anliegen ist, dem Leitsatz entspre-
chend Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus
Christus zu führen,

- sie / er in einer persönlichen Beziehung zu Jesus
Christus lebt,

- sie / er theologisch fundiert das Evangelium
lebensnah verkündet,

- sie / er sich zusammen mit dem Kirchengemein-
derat und den Mitarbeitenden den Herausforder-
ungen der zukünftigen Gemeindeentwicklung
stellt,

- sie / er sich mit ihren / seinen Gaben einbringt, neue
Impulse für das Gemeindeleben setzt und Bewähr-
tes fortführt,
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- sie / er gute Kontakte zu den Mitarbeitenden hält
und sie bei ihren Aufgaben begleitet,

- sie / er gern mit Menschen im ländlichen Raum
zusammenlebt.

Der Kirchenbezirk erwartet die Übernahme eines
Bezirksauftrages.
Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere
Homepages:
www.kirche-noettingen.de,
www.cvjm-noettingen.de,
www.diakonie-remchingen.de.
Gerne können Sie mit folgenden Personen Kontakt
aufnehmen:
Dekan Dr. Christoph Glimpel,
Telefon 07237 442814 oder 245,
E-Mail: Christoph.Glimpel@kbz.ekiba.de und
Klaus Bittighofer,
Vorsitzender des Kirchengemeinderats,
Telefon 07232 2398.
Die Bewerbungen für die erstmaligen Ausschrei-
bungen sind - unter gleichzeitiger Anzeige an das für
die Bewerberin / den Bewerber zuständige Dekanat -
innerhalb von fünf Wochen, d. h. bis spätestens

18. Dezember 2018
schriftlich an den Evangelischen Oberkirchenrat,
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe, zu richten.
II. Gemeindepfarrstellen
Nochmalige Ausschreibungen
Bickensohl/Bischoffingen
(Kirchenbezirk Breisgau-Hochschwarzwald)
Die Pfarrstelle der Kirchengemeinden Bickensohl und
Bischoffingen kann ab 1. Januar 2019 mit einem
vollen Dienstverhältnis wieder besetzt werden, nach-
dem der bisherige Stelleninhaber in den Ruhestand
trat. Mit der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat von acht
Wochenstunden Religionsunterricht verbunden.
Informationen zur Pfarrstelle und zur Gemeinde sind
in der erstmaligen Ausschreibung im GVBl.
Nr. 8/2018 enthalten.
Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Sonja Sexauer, Vorsitzende des
Kirchengemeinderates Bickensohl,
Telefon 07662 912237, und
Werner Flösch, Vorsitzender des
Kirchengemeindates Bischoffingen,
Telefon 07662 949545, sowie
Dekan Rainer Heimburger,
Telefon 07633 92557013.
Freiburg, Pfarrstelle II der Pfarrgemeinde West
(Kirchenbezirk Freiburg)
Die Pfarrstelle II (Predigtbezirk Kreuz-Luther-
Gemeinde) in der Dienstgruppe der Pfarrgemeinde
West in Freiburg kann zum nächstmöglichen Zeit-
punkt mit einem halben Dienstverhältnis wieder

besetzt werden. Mit der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat
von vier Wochenstunden Religionsunterricht ver-
bunden.
Informationen zur Pfarrstelle und zur Gemeinde
sind in der erstmaligen Ausschreibung im GVBl.
Nr. 8/2018 enthalten.
Weitere Auskünfte erteilt:
Dieter Habel, geschäftsführender Pfarrer der
Pfarrgemeine West,
Telefon 0761 276642,
E-Mail: dieter.habel@kbz.ekiba.de,
sowie
Dekan Markus Engelhardt,
Ernst-Lange-Haus / Evangelisches Forum,
Habsburgerstr. 2, 79104 Freiburg,
Sekretariat: Patricia Frey,
Telefon 0761 70863 26,
E-Mail: dekanat.freiburg@kbz.ekiba.de.
Gaggenau, Pfarrstelle I und II
(Kirchenbezirk Baden-Baden und Rastatt)
Die Pfarrstellen I und II der Kirchengemeinde
Gaggenau können zum nächstmöglichen Zeitpunkt
mit jeweils einem vollen Dienstverhältnis wieder
besetzt werden. Mit den Pfarrstellen ist jeweils ein
Regeldeputat von sechs Wochenstunden Religions-
unterricht verbunden
Informationen zur Pfarrstelle und zur Gemeinde sind
in der erstmaligen Ausschreibung im GVBl.
Nr. 8/2018 enthalten.
Weitere Auskünfte erteilen gerne:
Jutta Walter, Vorsitzende des Kirchengemeinderates,
Telefon 07204 408, und
Dekan Thomas Jammerthal,
Telefon 07221 90 67 22.
Unteröwisheim
(Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal)
Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Unteröwisheim
kann zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit einem
vollen Dienstverhältnis wieder besetzt werden. Mit
der Pfarrstelle ist ein Regeldeputat von acht Wochen-
stunden Religionsunterricht verbunden.
Informationen zur Pfarrstelle und zur Gemeinde sind
in der erstmaligen Ausschreibung im GVBl.
Nr. 9/2018 enthalten.
Ansprechpartner:
Dekanin Gabriele Mannich,
Telefon 07252 1055,
E-Mail: dekanat.brettenbruchsal@kbz.ekiba.de, und
Anja Buhr, Vorsitzende des Kirchengemeinderates,
Telefon 07251 3661998,
E-Mail: anja.buhr@web.de.
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Die Bewerbungen für die nochmaligen Ausschrei-
bungen sind - unter gleichzeitiger Anzeige an das für
die Bewerberin / den Bewerber zuständige Dekanat -
innerhalb von drei Wochen, d. h. bis spätestens

4. Dezember 2018
schriftlich an den Evangelischen Oberkirchenrat,
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe, zu richten.
III. Pfarrstellen mit allgemeinem
kirchlichem Auftrag
Nochmalige Ausschreibungen
Karlsruhe, Evangelischer Oberkirchenrat
Referat 5 - Diakonie, Migration und
Interreligiöses Gespräch -
In der Evangelischen Landeskirche in Baden ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Pfarrstelle

„Verbesserung der Gesamtsteuerung der
Kindertageseinrichtungen in der

Evangelischen Landeskirche in Baden“
im Umfang eines vollen Dienstverhältnisses zu
besetzen.
Die Stelle ist bis 31. Juli 2021 befristet. Ab August
2021 kann eine (andere) frei werdende Planstelle mit
einem 1,0 Deputat angeboten werden.
Informationen zur Pfarrstelle sind in der erstmaligen
Ausschreibung im GVBl. Nr. 10/2018 enthalten.
Bei gleicher fachlicher Eignung werden Personen mit
Schwerbehinderung vorrangig berücksichtigt.
Nähere Auskünfte erteilen:
Oberkirchenrat Urs Keller,
Telefon 0721 9175 500 oder 0721 9349 245,
E-Mail: urs.keller@ekiba.de,
Kirchenrat Thomas Dermann,
Telefon 0721 9175 510,
E-Mail: thomas.dermann@ekiba.de.
Interessentinnen / Interessenten an dieser Stelle
werden gebeten, dies bis zum

4. Dezember 2018
dem Evangelischen Oberkirchenrat, Postfach 2269,
76010 Karlsruhe, auf dem Dienstweg mitzuteilen.
Neben einem kurzen Lebenslauf sind die Darstellung
der Schwerpunkte bisheriger Arbeit, der Fortbild-
ungen sowie eine Interessenbegründung beizulegen.
IV. Sonstige Stellen im Pfarrdienst
Erstmalige Ausschreibungen
Hardheim, Leitung des Evangelischen Militärpfar-
ramtes
Im Bereich des Evangelischen Militärdekanats Mün-
chen ist die Stelle

einer Leiterin / eines Leiters
des Evangelischen Militärpfarramtes

in Hardheim
voraussichtlich zum 1. Januar 2019 mit einem vollen
Dienstverhältnis wieder zu besetzen.

Aufgabengebiet der Militärpfarrerin / des Militär-
pfarrers:
- Seelsorgliche Begleitung und Betreuung von

Soldatinnen und Soldaten und ihrer Angehörigen
im Seelsorgebereich des Standortes Hardheim;

- Einzelseelsorge;
- Abhalten von Lebenskundlichem Unterricht,

Lebenskundlichen Seminare für alle Soldaten und
die Durchführung von Soldatenarbeitsgemein-
schaften;

- Durchführen regelmäßiger Standortgottesdienste;
- Veranstalten von Rüstzeiten;
- Teilnahme an mehrtägigen Konventen des

Evang. Militärdekanats (EMilD) München;
- Bereitschaft zur guten Zusammenarbeit mit den

benachbarten Militärpfarrämtern (insbesondere
auch in der Ökumene);

- Grundsätzliche Bereitschaft, die Soldatinnen und
Soldaten bei internationalen Einsätzen mehr-
monatig zu begleiten.

Geforderte fachliche und persönliche Voraus-
setzungen:
- Mindestens dreijährige Erfahrung in der Gemein-

dearbeit;
- Führungskompetenz;
- Bereitschaft zu ökumenischer Zusammenarbeit;
- hohe Belastbarkeit (u.a. Bereitschaft zu regel-

mäßigen Dienstreisen);
- Bereitschaft zur Einsatzbegleitung.
Neben der verpflichtenden Teilnahme an feldspezi-
fischen Fortbildungen innerhalb der Evangelischen
Militärseelsorge wird eine pastoralpsychologische
Weiterbildung vorausgesetzt, bzw. die Bereitschaft,
eine solche zu beginnen. Regelmäßige Fortbildung im
Berufsfeld ist unerlässlich, regelmäßige Supervision
wird angeraten.
In der Dienststelle wird dem Militärgeistlichen / der
Militärgeistlichen eine Pfarrhelferin mit diakonischer
Ausbildung für die administrativen Aufgaben zur
Seite gestellt.
Ein Pfarrhaus wird durch den Handlungsbereich der
Ev. Seelsorge in der Bundeswehr im Rahmen einer
Anmietung zur Verfügung gestellt.
Der Dienstposten lässt grundsätzlich keine Arbeit in
Teilzeit zu. Die besondere Aufgabenstellung und
Struktur dieser „Kleinstdienststelle“ erfordert, dass
eine ganztägige Ansprechbarkeit gegeben ist.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich
erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung in Bereichen, in
denen sie unterrepräsentiert sind, bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines
Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Der Dienstposten ist nicht telearbeitsfähig.
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Nach einer dreimonatigen Probezeit im Tarifbeschäf-
tigtenverhältnis erfolgt die Berufung in ein Beamten-
verhältnis auf Zeit für die Dauer von zunächst sechs
Jahren. Im Anschluss ist eine Neufestsetzung auf acht
Jahre möglich. Die Amtszeit kann über diese Zeit
hinaus um bis zu vier Jahre auf insgesamt maximal
12 Jahre verlängert werden, wenn die Landeskirche
für diesen Zeitraum eine Freistellung vorsieht. Die
Besoldung der Beamtin und des Beamten erfolgt nach
dem Bundesbesoldungsgesetz und der Bundes-
besoldungsordnung, Teil A in der Besoldungsgruppe
A13/A14.
Mit der Bewerbung, der ein lückenloser tabellarischer
Lebenslauf sowie eine Übersicht über die erworbenen
Qualifikationen beizufügen sind, ist das Einver-
ständnis zur Einsichtnahme in die bei der Landes-
kirche geführte Personalakte zu erteilen.
Für Rückfragen stehen Ihnen
Herr Leitender Militärdekan Zielinski,
Leiter des Evangelischen Militärdekanats München
Mobilfunk: 0172 2972164 oder
Herr Hofmann bzw. Frau Laubsch vom
Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr,
Telefon 030 310181 170 175, sowie
Frau Kirchenrätin Sabine Kast-Streib,
Abteilung Seelsorge mit Zentrum für Seelsorge,
Telefon 0721 9175 353,
Mobil 0152 01531018,
gerne zur Verfügung.
Bewerbungen für diese Stelle sind bis zum

18. Dezember 2018
über den Dienstweg der Landeskirche zu richten an:
Persönlich! Personalangelegenheit! Evangelisches
Kirchenamt für die Bundeswehr, Referat I, Jebens-
straße 3, 10623 Berlin.
V. Stellen für Gemeindediakoninen /
Gemeindediakone
Erstmalige Ausschreibungen
Die Stelle einer Gemeindediakonin / eines Gemein-
dediakons in der Altenheimseelsorge im Stadt-
kirchenbezirk Karlsruhe kann ab dem 01.01.2019
mit einem vollen Dienstverhältnis erstmalig besetzt
werden.
Die seelsorgliche Begleitung der Bewohnerinnen und
Bewohner, deren Angehörigen und der Mitarbei-
tenden in den Alten- und Pflegeheimen Karlsruhes ist
uns ein wichtiges Anliegen. Sie macht die Evange-
lische Kirche für die Menschen erkennbar und gehört
zum Leitbild einer umfassenden und würdigen
Betreuung und Begleitung älterer Menschen.
Für die Begleitung der Menschen in den Häusern sorgt
die Altenheimseelsorgerin / der Altenheimseelsorger
in Zusammenarbeit mit den Pfarrgemeinden vor Ort.
Entsprechend erwarten wir, dass die Stelleninhaberin /
der Stelleninhaber eng und konstruktiv mit den zu-
ständigen Gemeinden und ihren Seelsorgenden

(beruflich und ehrenamtlich Tätige) zusammen-
arbeitet.
Die Altenheimseelsorge ist Teil der bezirklichen
„Fachstelle Leben im Alter“. Die Stelleninhaberin /
der Stelleninhaber arbeite eng mit den Mitarbeitenden
der Fachstelle zusammen. Die Fachstelle dient als
Kompetenzzentrum von Kirche und ihrer Diakonie in
Karlsruhe und ist Ansprechpartner für Gemeinden,
kommunale Partner und andere diakonische Einrich-
tungen. Sie verbindet, vernetzt und unterstützt die
Arbeit in den unterschiedlichen Feldern der Senioren-
seelsorge und Seniorenbildung.
Die Altenheimseelsorgerin / der Altenheimseelsorger
hat folgende Aufgaben:
- Seelsorgliche Präsenz und Besuche in vier Alten-

und Pflegeheimen in unterschiedlicher Träger-
schaft (400 bis 500 Plätze) in der Region Innenstadt
und der Region West;

- die Gestaltung von Gottesdiensten und Andachten
für Bewohnerinnen und Bewohner, für Mitarbei-
tende sowie für Angehörige, (in ökumenischer
Absprache);

- die Entwicklung von Angeboten wie z.B. Bibel-
stunden für Bewohnerinnen und Bewohner,
Glaubenskurse für Pflegende, Themenabende für
Angehörige, Schulungen in Glaubensfragen für
neue Mitarbeitende etc.). Die Angebote können
gemeinsam mit den jeweiligen Gemeinde-
pfarrerinnen und Gemeindepfarrern sowie den
seelsorglich aktiven Mitarbeitenden der Gemein-
den vor Ort entwickelt und durchgeführt werden;

- Gewinnung, Schulung und Begleitung von ehren-
amtlich Engagierten, gemeinsam mit den jewei-
ligen Gemeindepfarrerinnen und Gemeinde-
pfarrern sowie den seelsorglich aktiven Mitarbei-
tenden der Gemeinden vor Ort.

Aufbau einer Struktur.
- Konzeptionelle Entwicklung einer sichtbaren und

erfahrbaren geistlich-seelsorglichen Präsenz in
den Heimen (z.B. Umgang mit Sterben und Tod,
Aussegnungsfeiern, Gedenkgottesdienste o.ä.).

- Bereitschaft, sich in den Einrichtungen mit den
entsprechenden Rahmenbedingungen zurecht zu
finden und sich souverän zu bewegen.

- Fachliche Beratung der Gremien der Evange-
lischen Kirche in Karlsruhe für Anliegen der
Altenheimseelsorge.

Wir wünschen uns von der Altenheimseelsorgerin /
dem Altenheimseelsorger:
- Freude am Beruf, insbesondere an der Seelsorge

und die eigene Erfahrung des Getragen-Seins
durch den Glauben;

- Teamfähigkeit, Kooperationsfreude und Offenheit
zu anderen Menschen;

- Liebe, Wertschätzung und Einfühlung in die
Lebenslagen alter Menschen;
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- Organisationstalent und Freude an der Fortführung
und Weiterentwicklung der Altenheimseelsorge in
Karlsruhe. Die Bereitschaft, sich auf das vielfältige
Miteinander im Kirchenbezirk einzulassen und
nahe am Dienstort zu wohnen, um in dringenden
Fällen auch eine kurzfristige Aufnahme der
Tätigkeit zu ermöglichen.

Geboten werden eine sehr gute, vertrauensvolle und
wertschätzende Zusammenarbeit mit allen Kolle-
ginnen und Kollegen und der Leitung des Stadt-
kirchenbezirks sowie eine anfänglich intensive
Begleitung durch die Seelsorge-Fachgruppe und
zusätzliche Supervision.
Dienstsitz ist die Fachstelle „Leben im Alter“ des
Stadtkirchenbezirks Karlsruhe. Die Altenheim-
seelsorgerin / der Altenheimseelsorger ist Mitglied im
Konvent bzw. der Dienstgruppe der Sonderseelsorge
Karlsruhe und im Landeskonvent der Altenheim-
seelsorge.
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne zur
Verfügung:
Dekan Dr. Thomas Schalla,
Telefon 0721 82467320,
E-Mail: thomas.schalla@kbz.ekiba.de,
Elisabeth Schröter,
Leitung “Fachstelle Leben im Alter”,
Telefon 0721 83184951.
Interessensmeldungen sind unter gleichzeitiger
Anzeige an das für den bisherigen Einsatz zuständige
Dekanat schriftlich innerhalb von drei Wochen d.h. bis
spätestens

4. Dezember 2018
an das Personalreferat des Evangelischen Ober-
kirchenrates, Landeskirchlicher Beauftragter für
gemeindepädagogischen und gemeindediakonischen
Dienst der Landeskirche in Baden, Postfach 2269,
76010 Karlsruhe, Telefon 0721 9175 205 zu richten.
VI. Sonstige Stellen
Erstmalige Ausschreibungen
Auslandsdienst in Sizilien / Italien
Für die Evangelisch-Lutherische Gemeinde Sizilien,
die zur Evangelisch-Lutherischen Kirche in Italien
(ELKI) gehört, sucht die Evangelische Kirche in
Deutschland (EKD) zum 1. September 2019 für die
Dauer von zunächst sechs Jahren

eine Pfarrerin / einen Pfarrer / ein Pfarrerpaar.
Sie finden Informationen über die Gemeinde unter
www.chiesaluterana.it.
Die kulturell interessierte und reisefreudige Gemeinde
setzt sich aus Gruppen zusammen, die über die ganze
Insel verstreut sind und zu einem großen Teil aus
Frauen bestehen. Seit einigen Jahren unterhält sie mit
der Baptisten- und Waldensergemeinde ein heraus-
forderndes Projekt zur Begleitung von jungen
Migranten und pflegt vielfältige ökumenische Bezieh-
ungen vor Ort. Mittelpunkt ist das Gemeindezentrum

von Catania in einem bunten Gemisch verschiedener
Kulturen.
Im Sinne der Kirchengemeinde erwarten wir:
- Seelsorgerliche Fähigkeiten im Umgang mit

älteren Menschen;
- Offenheit und Kompetenz für die Begleitung von

Migranten;
- Kenntnisse im Fundraising;
- Bereitschaft zur Gestaltung von ökumenischen

Begegnungen;
- die Bereitschaft zu längeren Autofahrten sowie

zum Erlernen der italienischen Sprache.
Gesucht wird eine Pfarrerin / ein Pfarrer / ein Pfarrer-
paar mit öffentlich-rechtlicher Anstellung in einer der
Gliedkirchen der EKD und mehrjähriger Erfahrung
in der Leitung eines Gemeindepfarramtes. Die
Besoldung richtet sich nach der Besoldungstabelle der
ELKI.
Ausschreibungsunterlagen und ausführliche Informa-
tionen erhalten Sie online unter
www.ekd.de/auslandspfarrstellen.
Für weitere Informationen stehen Ihnen
Frau Heike Stünkel-Rabe,
Telefon 0511 2796-126 oder
OKR Dr. Olaf Waßmuth,
Telefon 0511 2796-8404 zur Verfügung.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis zum
1. November 2018 an:
Evangelische Kirche in Deutschland
Kirchenamt der EKD
Postfach 21 02 20
30402 Hannover
E-Mail: TeamPersonal@ekd.de.
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Personalnachrichten

__________________________________

Selig sind, die da Leid tragen, denn sie
sollen getröstet werden.

Matthäus 5,4

Gestorben:

Pfarrer i. R. Dieter B a r t h m e s ,  zuletzt in
Nonnenweier und Wittenweier,
am 23. August 2018.
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